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Position des BMF zur Reform der  
EU-Einlagensicherungsrichtlinie 

Jörg Asmussen

Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF), das innerhalb der Bundesregierung 
für die Einlagensicherung federführend 
zuständig ist, hat schon sehr früh zu den 
Überlegungen der Europäischen Kommissi-
on für eine Reform der EU-Einlagensiche-
rungsrichtlinie Stellung genommen. Noch 
vor Veröffentlichung des Richtlinienvor-
schlags durch die Kommission hat der 
Bundesminister der Finanzen Dr. Wolfgang 
Schäuble gegenüber Binnenmarktkommis-
sar Michel Barnier die zentralen Anliegen 
der Bundesregierung deutlich gemacht. 
Dabei stand im Vordergrund, dass die von 
der Kommission angestrebte vollständige 
Harmonisierung der Einlagensicherung in 
der EU nicht zu einer Reduzierung des ho-
hen Verbraucherschutz niveaus in Deutsch-
land führen darf. 

Insbesondere die Instituts sicherung, aber 
auch die freiwillige Einlagensicherung der 
Bankenverbände, bieten dem Einleger ei-
nen Schutzumfang, der deutlich über  
die gesetzliche Mindestabsicherung der 
EU-Vorgaben hinausgeht. Allerdings müs-
sen Einlagen sicherungssysteme finanziell 
besser ausgestattet sein, damit bei zu-
künf tigen Bankenkrisen der Steuerzahler 
besser geschützt wird und der Finanzsek-
tor selbst die Entschädigung der Einleger 
trägt.

Präventiv- und Stützungsmaßnahmen 
statt Entschädigung im Insolvenzfall

Die Bundesregierung war von Beginn der 
Diskussionen in der Ratsarbeitsgruppe an 
in einer schwierigen Lage. Institutssiche-
rungssysteme sowie freiwillige Einlagen-
sicherungssysteme existieren außer in 
Deutschland nur noch in Österreich – al-
lerdings in anderer Ausprägung. Die Kom-
mission stand diesen Systemen kritisch 
 gegenüber, da sie der angestrebten Maxi-
malharmonisierung zuwider laufen. Wel-

ches Interesse sollten die 25 anderen EU-
Mitglied staaten haben, diese deutsch-ös-
terreichischen Sonderregelungen auf-
rechtzuerhalten? 

Zum einen hat die Bundesregierung sehr 
deutlich gemacht, dass es trotz berechtig-
ter Kritik im Detail keinen Bedarf für eine 
Maximalharmonisierung und damit für 
eine vollständige Vereinheitlichung gibt. 
Die bestehenden Systeme in der EU sind 
wie die Markt strukturen sehr heterogen 
und die Kommission konnte den Beweis 
nicht führen, dass ein einheitliches System 
nach ihren Vorstellungen besser für künf-
tige Krisen gewappnet ist als die bestehen-
den Systeme Deutschlands. Gerade die von 

den Institutssicherungs systemen erfolg-
reich absolvierten Präventiv- und Stüt-
zungsmaßnahmen sind für den Kunden 
oftmals deutlich vorteilhafter als eine Ent-
schädigung im Insolvenzfall, die neben ei-
ner möglichen Kürzung von Ansprüchen 
immer auch eine Zeitspanne nach sich 
zieht, in der Einleger keinen Zugriff auf ihr 
Erspartes haben. 

Zum anderen leuchtet nicht ein, warum 
freiwillige Einlagen sicherungssysteme, die 
nicht staatlich anerkannt sind und damit 
ein freiwilliges Angebot des Bankensektors 
darstellen, durch die Richtlinie verboten 
werden sollten. Die Reform hätte in diesem 
Punkt zu einer Reduktion statt zu einer 
Ausweitung des Verbraucherschutzes ge-
führt. Diese Argumente haben letztlich 
nach langen Auseinandersetzungen dazu 
geführt, dass nach dem vom Rat gebillig-
ten Kompromissvorschlag sowohl die Insti-
tutssicherung als auch die freiwillige Ein-
lagensicherung fortbestehen können.

Problem der Unterfinanzierung

In einem Punkt hat die Kommission aller-
dings recht: Viele Einlagensicherungs-
systeme in Europa sind unterfinanziert.  
So gibt es weiterhin Mitgliedstaaten, in 
denen die Einlagen sicherung ausschließ-
lich ex-post-finanziert ist. Ein solcher  
Mechanismus hat unerwünschte prozyk-
lische Wirkungen, da Banken im Ent- 
schädigungsfall die erforderliche Entschä-
digungs summe vollständig durch Beiträge 
aufbringen müssen. Dies birgt Anste-
ckungsgefahren auf die anderen bislang 
noch gesunden Institute. 

Eine ausreichende ex-ante-Finanzierung, 
wie sie in Deutschland bereits besteht, ist 
wesentlich sinnvoller. Bei einer ex-ante- 
Finanzierung zahlen die Kreditinstitute in 
einen Fonds ein, aus dem im Fall der Insol-
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Die deutsche Kreditwirtschaft hat es mit 
ihren Wünschen und Bedürfnissen in einem 
nach vollkommener Harmonisierung stre-
benden Europa derzeit wahrlich nicht 
leicht. Denn viel zu oft muss man um Aus-
nahmen von der Regel bitten. So auch im 
Falle der Einlagensicherungssysteme. Das 
Bundesministerium der Finanzen hat auch 
hier deutsche Interessen zu vertreten, was 
ihm zugegebenermaßen schwerfällt, ist 
doch die Position wieder mal eine besonde-
re. Schließlich gehen die auf einer Insti-
tutssicherung beruhenden Systeme weit 
über das von Europa geforderte Maß an 
Verbraucherschutz hinaus. Zudem will man 
eine Doppelbelastung der heimischen Ban-
ken und Sparkassen durch das Einzahlen in 
zwei Töpfe verhindern. Der Autor ist sich 
aber sicher, dass bei den anstehenden  
Verhandlungen eine dem Spannungsver- 
hältnis von Beitragsbelastung und Ver-
braucherschutz entsprechende, sachlich 
gerechte Lösung gefunden wird. Es bleibt 
Hoffnung für deutsche Banken ebenso wie 
für deutsche Sparer. (Red.)
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venz eines angeschlossenen Instituts die 
Einleger dieses Instituts entschädigt wer-
den. Sollte das Fondsvolumen zur Entschä-
digung nicht ausreichen, müssen Sonder-
beiträge von den anderen Instituten im 
Nachhinein erhoben werden. 

Umstritten ist und bleibt das notwendige 
Volumen dieses Fonds, die sogenannte 
Zielausstat tung. Der Grund hierfür ist da-
rin zu sehen, dass es an einer wissen-
schaftlich überzeugenden Begründung für 
eine bestimmte Zielausstattung fehlt. Je 
höher das Fondsvolumen, desto weniger 
Nachschussbedarf besteht im Entschädi-
gungsfall und desto sicherer ist die Ent-
schädigung der Einleger. Andererseits 
kann ein zu hohes Fondsvolumen viel Ka-
pital der Kreditinstitute binden, das dann 
nicht mehr für die Kreditvergabe zur Ver-
fügung steht. Bei jeder ex-ante-Zielaus-
stattung handelt es sich somit um einen 
Kompromiss, der wohl abge wogen werden 
muss. 

Beitragsbelastung versus 
Verbraucherschutz

Die Europäische Kommission hatte eine 
Ziel ausstattung von 1,5 Prozent der in den 
angeschlossenen Instituten vorhandenen 
Einlagen vorge schlagen, die innerhalb von 
zehn Jahren anzusparen ist. Da nur ein be-
stimmter Teil der Einlagen durch die Einla-
gensicherung gedeckt ist (bis 100 000 Euro 
pro Einleger), hat sich die Bundesregierung 
dafür eingesetzt, dass diese gedeckten Ein-
lagen als Bemessungs grundlage herange-
zogen werden, da auch nur insoweit ein 
Entschädigungs risiko besteht. 

Hinsichtlich der Höhe beziehungsweise des 
konkreten Prozentsatzes dieser Zielaus-
stattung strebt die Bundesregierung 
 jedoch eine deutliche Verbesserung der fi-
nanziellen Ausstattung der Einlagensiche-
rungssysteme gegenüber dem Status quo 
an, ohne allerdings die Kreditinstitute 
durch übermäßige Beitragssteigerungen zu 
überfordern. Derzeit liegen bei Beginn der 
Trilog verhandlungen die Positionen von 
Rat (0,5 Prozent der gedeckten Einlagen) 
und Europäischem Parlament (1,5 Prozent 
der gedeckten Einlagen) auf dem Tisch. Si-
cher werden alle Akteure am Ende der Ver-
handlungen zu einem sinnvollen Kompro-
miss gelangen, der dem oben skizzierten 
Spannungsverhältnis zwischen Beitragsbe-
lastung und Verbraucher schutz sachlich 
gerecht wird.


